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1. Einführung
Am Anfang steht nicht das Landschaftsschutzge
biet, am Anfang stehen bestimmte Ziele des Natur
schutzes und der Landschaftspflege sowie eine Viel
zahl von Rahmenbedingungen. Sowohl über die 
Ziele als auch über die typischen Rahmenbedingun
gen, die die Ausweisung einer Fläche als Land
schaftsschutzgebiet nahelegen, wurde bereits be
richtet.
Dem, was die Schutzgebietskategorie des Land
schaftsschutzgebietes leisten kann und leisten soll, 
wird man kaum gerecht, wenn man statisch lediglich 
die Ziele des Naturschutzes und der Landschafts
pflege auf der einen Seite und den auszuweisenden 
Flächenausschnitt mit seinem Natur- und Land
schaftspotential auf der anderen Seite betrachtet; 
vielmehr ist es erforderlich, der Funktion des Land
schaftsschutzgebietes im dynamischen Zusammen
hang des modernen Planungswesens und Planungs
unwesens nachzugehen.
In planerischen Zusammenhängen erscheint das 
Landschaftsschutzgebiet als besonders leistungsfä
hig, weshalb es verwundert, daß diese Schutzge
bietskategorie bislang nicht stärker rechtlich und 
fachlich durchdrungen worden ist.1 Die besondere 
Leistungsfähigkeit des Landschaftsschutzgebietes 
besteht darin, daß es nicht nur ein Schutzprogramm 
im Sinne der Ziele des Naturschutzes und der Land
schaftspflege enthält — § 15 Abs. 1 BNatSchG führt 
dies näher aus —, sondern daneben über ein derart 
flexibles, nuanciertes Schutzinstrumentarium ver
fügt, daß es Kompromisse in Situationen erlaubt, 
die sonst kaum zu bewältigen wären. Dazu trägt bei, 
daß das Schutzprogramm seinerseits relativ offen 
ist. Eckpunkt des Schutzsystems ist die Verhinde
rung von Änderungen lediglich des Gebietscharak
ters und nicht von Änderungen des Gebiets 
schlechthin oder seiner Bestandteile wie beim Na
turschutzgebiet.

2. Das Landschaftsschutzgebiet Im Planungsgefüge
Das Gefüge, in dem das Landschaftsschutzgebiet 
seine planerische Funktion zu erfüllen hat, wird 
durch folgende Planungen bestimmt:
-  die Landschaftsplanung2
-  die Gesamtplanung3, z. B. das Landesentwick

lungsprogramm, die Regionalplanung und die 
Bauleitplanung. So bestimmt Art. 10 Abs. 2 Satz 
1 BayNatschG, daß Landschaftschutzgebiete 
vornehmlich in Gebieten festgesetzt werden sol
len, zu denen der Regionalplan Aussagen gemäß 
Art. 17 Abs. 2 Nr. 4 des Bayerischen Landes
planungsgesetzes macht,

-  die Fachplanungen, die vor allem land- und forst
wirtschaftliche Flächen berühren, die für Natur
schutz und Landschaftspflege wichtig sind. In 
Betracht kommen u. a. agrarstrukturelle Planun
gen, die forstliche Rahmenplanung, wasserwirt
schaftliche Planungen, Verkehrswegeplanun- 
gen, um nur einige zu nennen.

Das Zusammenwirken der Planungen wird haupt
sächlich dadurch sinnvoll strukturiert, daß die Fach
planungen, ahpr auch die Landschaftsplanung in ih
rer Funktion als Fachplanung des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege Beiträge zu den entspre
chenden Gesamtplanungen darstellen. Die Gesamt
planung also ist es, die auf der jeweiligen Planungs
ebene die Integrationsarbeit leistet.4 
Es liegt auf der Hand, daß die unterschiedlichen 
fachlichen Zielsetzungen in Konflikt miteinander 
geraten können und folglich im Prozeß des planeri
schen Abwägens ein Interessenausgleich zu finden 
ist.5 Zur Herbeiführung dieses Interessenausgleichs 
ist im Überlagerungsbereich des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege einerseits sowie der Land- 
und Forstwirtschaft andererseits das Landschafts- 
schutzgebit geradezu prädestiniert.
Dies findet auch präzisen Ausdruck im Gesetz, 
wenn § 15 Abs. 2 BNatSchG vorschreibt, daß die 
Handlungsverbote für ein Landschaftsschutzgebiet 
unter besonderer Beachtung des § 1 Abs. 3 BNat
SchG festzulegen sind.
§ 1 Abs. 3 BNatSchG. aber bestimmt, daß der ord
nungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft für die 
Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft ei
ne zentrale Bedeutung zukommt. Sie diene in der 
Regel den Zielen des Naturschutzgesetzes. Der Ge
setzgeber ging offenbar davon aus, daß Landschafts
schutzgebiete „praktisch ausschließlich land- und 
forstwirtschaftlich geprägte Gebiete sind und diese 
Prägung ihren Charakter und ihre Schutzwürdigkeit 
wesentlich bestimmt“ 6 Land- und forstwirtschaftli
che Tätigkeit sind daher häufig zur Erreichung des 
Schutzzweckes der Landschaftsschutzverordnung 
notwendig, weshalb sie sogar dem Eigentümer als 
Pflicht auferlegt werden können.7

3. Die Landschaftsschutzverordnung als planeri
sche Entscheidung

Die Bestimmung des § 15 Abs. 2 BNatSchG unter
streicht und fundiert den planerischen Einschlag der 
Festlegungen der Landschaftsschutzverordnung; sie 
setzt unbestreitbar planerisches Abwägen voraus, 
bringt andererseits aber eine gewisse grundsätzliche 
Vorrangentscheidung zum Ausdruck. In den Lan
desgesetzen wird diese Vorrangentscheidung weiter 
ausgebaut, wenn z. B. Art. 10 Abs. 2 Satz 4 BayNat- 
SchG vorschreibt, daß die Landwirtschaftsklausel 
entsprechend gilt, soweit die Rechtsverordnung 
nicht im einzelnen entgegenstehende Verbote ent
hält. § 18 Abs. 5 LPflG Rheinland-Pfalz postuliert, 
daß die ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftli
che Bodennutzung nur in Ausnahmefällen be
schränkt werden darf.
Strikt, wenn auch nur in der Form eines Sollens —, 
nicht einer Mußbestimmung legt Baden-Württem
berg in § 22 Abs. 3 Satz 2 seines Naturschutzgesetzes 
fest, daß die Nutzung im Rahmen einer ordnungsge
mäßen Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftli
cher Grundstücke unberührt bleiben soll. Indes ist
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fraglich, ob diese relativ radikale Einengung des 
Entscheidungsspielraums des Verordnungsgebers 
mit der Rahmenvorschrift des § 15 Abs. 2 BNat- 
SchG in Einklang steht. Die Landesvorschrift sollte 
daher im Sinne des bundesgesetzgeberischen Wil
lens ausgelegt werden, d. h., daß speziell im Hin
blick auf die Berücksichtigung der land- und forst
wirtschaftlichen Interessen die Möglichkeit und 
Pflicht zum planerischen Abwägen bestehen muß. 
Ohne jeden Zweifel setzt schon der Wortlaut des § 
15 Abs. 2 BNatSchG voraus, daß auch die Land- 
und Forstwirtschaft beim Überwiegen von Gründen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege im 
Abwägungsprozeß Beschränkungen hinnehmen 
muß4 * * * 8.
Im folgenden ist daher von der Möglichkeit des 
planerischen Abwägens auszugehen. Das planeri
sche Abwägen ist wichtig, weil es die Flexibilität der 
Schutzkategorie Landschaftsschutzgebiet begrün
det. Im Rahmen der Stufigkeit der Gesamtplanung, 
aber auch der Landschaftsplanung werden auf der 
Landes- wie der Regionalebene in einer Vielzahl 
von Fällen Schutzprogramme vorgesehen bzw. 
Schutzziele festgesetzt sein, die auf der untersten, d. 
h. der örtlichen Ebene praktisch nur dann mit dem 
Vorteil der Rechtsklarheit und der relativ leichten 
Anpassungsfähigkeit in der Rechtsschutzform der 
Verordnung verwirklicht werden können, wenn 
planerischer Spielraum gerade auch gegenüber der 
Land- und Forstwirtschaft gegeben ist. Nur auf die
ser Grundlage können konkrete Konflikte durch 
echte Kompromisse bewältigt werden. Die planeri
sche Gestaltung kann z. B. ein vernetztes System 
von streng geschützten Naturschutzgebieten, Natur
denkmalen und diesen abpuffernden Landschaft
schutzgebieten schaffen. Aber auch in Landschafts
schutzverordnungen selbst können Tabuzonen aus
gewiesen werden, Wenn diese Teil eines Regelungs
werks sind, das als Ganzes zur Erreichung der 
Schutzzwecke des § 15 Abs. 1 BNatSchG erforder
lich ist. In Betracht kommen Festsetzungen zur Er
haltung oder Wiederherstellung der Leistungsfähig
keit des Naturhaushalts oder der Nutzungsfähigkeit 
von Naturgütern, aber aüch der Vielfalt, Eigenart 
oder Schönheit der Landschaft im Sinne eines opti
schen Landschaftsschutzes.

4. Die Landschaftsschutzgebietsverordnung als 
entschädigungsgewährende Eigentumsinhaltsbe
stimmung

Der Spielraum des planerischen Abwägens wir häu
fig auch dem Interesse der Landwirtschaft dienen,
d. h. agrarpolitisch erwünscht sein. Aus Natur
schutzgründen wird die Verordnung die landwirt
schaftliche Nutzung der Fläche immer wieder be
schränken müssen; meist wird eine Extensivierung 
der Nutzung angestrebt werden, ein Ziel das auch
marktpolitisch vordringlich ist. Betriebswirtschaft
lich werden entsprechende Nutzungsauflagen und
dadurch bedingte Ertragseinbußen erst dann hin-
nehmbar, wenn der Verordnungsgeber im Rahmen
der Inhaltsbestimmung des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG 
die Ertragseinbußen durch eine Entschädigung aus
gleicht. Ein derartiger Ausgleich ist möglich, ohne 
daß bereits die Schwelle der Enteignung erreicht 
sein muß. Das Bundesverfassungsgericht macht so
gar die Verfassungsmäßigkeit einer Norm im Sinne

des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG in bestimmten Fällen 
davon abhängig, daß „die Inhaltsbestimmung und 
damit die etwaige Beschränkung seines Eigentums 
dem Betroffenen einen Anspruch auf eine Geldlei
stung als Ausgleich für die gern. Art. 14 Abs. 1 Satz 
2 GG hinzunehmenden Belastungen gewährt9 “
Mit der entschädigungspflichtigen Inhaltsbestim
mung stellt das Bundesverfassungsgericht eine drit
te Alternative neben das Gegensatzpaar: entschädi
gungslos zu duldende Inhaltsbestimmung oder Ent
eignung.10
Zwar fordert das Bundesverfassungsgericht die Ent
schädigungspflicht bei der Inhaltsbestimmung nur 
zur Vermeidung einer krassen Unverhältnismäßig
keit der Belastung des einzelnen im Interesse des 
Gemeinwohls.11
Indessen verbietet die Rechtssprechung nicht, son
dern legt vielmehr nahe, auch schon vor Erreichung 
dieser Grenze zur Verwirklichung eines angemesse
nen Lastenausgleichs und zur Motivierung der be
troffenen Landwirte im Sinne einer aktiven Mitar
beit zugunsten des Naturschutzes finanzielle Aus
gleichszahlungen zu gewähren. Ansätze für derarti
ge Geldleistungen gibt es bereits in der Gewährung 
eines Erschwernisausgleichs nach Art. 35 a BayNat- 
SchG und in den in Art. 6 d Abs. 2 BayNatSchG 
vorgesehenen privatrechtlichen Vereinbarungen 
(Wiesenbrüterprogramm).12 Aber auch die Ent
schädigung, die dem Eigentümer eines von einer 
Seuche befallenen Tieres gewährt wird, gehört in 
diesen Kontext.13
In der Landschaftsschutzverordnung sollten daher 
zum Ausgleich von betrieblichen Belastungen, die 
eine bestimmte Erheblichkeitsschwelle übersteigen, 
Ausgleichszahlungen vorgesehen werden. Dieser 
Weg wäre der bisherigen Praxis vorzuziehen, auf 
entsprechende Belastungen ganz zu verzichten und 
damit die Belange des Naturschutzes und der Land
schaftspflege von vornherein zu opfern. Wenn Na
turschutz und Landschaftspflege eine Staatsaufgabe 
sind, müssen sie dem Staat auch geldwert sein, so
fern sie in ihren betriebswirtschaftlichen Auswir
kungen dem Eigentümer nicht zumutbar erschei
nen.
Der Einsatz von Steuermitteln ist dann gerechtfer
tigt, wenn diesen echte Gegenleistungen des Land
wirts gegenüber stehen. Die Verordnung, die für ein 
bestimmtes, schutzbedürftiges Gebiet ergeht, ge
währleistet auch die Gleichbehandlung aller durch 
die Nutzungsbeschränkung betroffenen Landwirte.
Insofern ist sie dem Abschluß individueller Verträge 
überlegen und hat Teil an der generell-abstrakten 
Natur eines materiellen Gesetzes. Diese Perspekti
ve nicht nur rechtlicher Möglichkeiten, sondern un
ter Umständen auch rechtlicher Verpflichtungen 
des Verordnungsgebers illustrieren, wie wenig hilf
reich ein Rekurrieren auf den Begriff der Situations
gebundenheit des Eigentums ist, wenn die Lösung 
des Konflikts mehr sein soll als die Wahl zwischen 
dem Entweder der entschädigungslos hinzuneh
menden Duldung oder dem Oder der Enteignung. 
Die Faktizität der Situation entbindet nicht von der 
im Rahmen eines umfassenden Abwägungs- und In
teressenausgleichsprozesses vom Verordnungsge
ber zu leistenden Dezision einer normativen Ent
scheidung.14
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5. Die Landschaftsschutzverordnung in der bau
planungsrechtlichen Bewährung

Das Landschaftsschutzgebiet hat besondere Bedeu
tung im Rahmen des Bauplanungsrechtes, da es der 
Bebaubarkeit einer Fläche oft entgegensteht.
a) Historisch sind zahlreiche Landschaftsschutz- 

Verordnungen dadurch zu erklären, daß nur 
über einen Genehmigungsvorbehalt in dieser 
Verordnung eine gewisse Kontrolle der Land
schaftsverträglichkeit von Bauvorhaben sicher
gestellt werden konnte.15

b) Unvergessen ist die erst 1976 aufgehobene Be
stimmung des § 5 Abs. 6 BBauG.16
Diese Regelung ist nur vor dem Hintergrund der 
Rechtssprechung auch des Bundesverwaltungs
gerichts17 verständlich, daß in Landschafts
schutzgebieten im Unterschied zu Naturschutz
gebieten nicht jegliche Bebauung ausgeschlos
sen ist. Für die hier zu behandelnde Thematik ist 
bedeutsam, daß auch die Norm des § 5 Abs. 6 
BBauG a. F. entscheidend auf eine Abwägung 
abhebt. Es dürfen keine überwiegenden Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
entgegenstehen. Dies wird einmal von der Pla
nung, d. h. Gestaltung des Bauprojekts abhän- 
gen, aber auch von den Zielen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege für diese Fläche. 
Letztere sind in erster Linie den Festsetzungen 
der Landschaftsplanung zu entnehmen, soweit 
solche vorhanden sind. Der engere Zusammen
hang zwischen landschaftsplanerischen Zielset
zungen und der Ausweisung von Schutzgebieten 
findet seinen Ausdruck in der Regelung des § 16 
Abs. 4, Nr. 3 des nordrhein-westfälischen Land
schaftsgesetzes, wonach der Landschaftsplan 
auch die Festsetzungen besonders geschützter 
Teile von Natur und Landschaft enthält. Auch 
ist evident, daß die Existenz eines Landschafts
planes die Durchsetzung eines Schutzgebietes, 
etwa eines Landschaftsschutzgebietes argumen
tativ wirksam unterstützen kann.
§ 5 Abs. 6 BBauG a. F. ist auch heute noch von 
Interesse, weil er die Relevanz der Landschafts
schutzverordnung auch für den Bebauungsplan 
belegt, ein Punkt, der im Zusammenhang mit 
deren Erheblichkeit für § 34 BBauG übersehen 
wird.

c) Brisant ist die Rolle des Landschaftsschutzgebie
tes im Regelungszusammenhang des § 34 
BBauG.
Dazu zunächst die entscheidenden Teile des Ur
teils des Bundesverwaltungsgerichts v. 
12.06.197018, das noch 1979 vom BVerwG bestä
tigt wurde.19 Das Bundesverwaltungsgericht ist 
der Auffassung, daß der Gesichtspunkt des 
Landschaftsschutzes einem Bauvorhaben im 
Rahmen des § 34 BBauG nicht entgegengesetzt 
werden kann.

Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts lautet 
die entscheidende Frage, ob (die allgemein unter § 
29 Satz 3 BBauG fallenden) Landschaftsschutzver
ordnungen ohne Verstoß gegen § 34 BBauG so weit 
gehen können, daß sie die nach § 34 BBauG eintre
tende Rechtsfolge schlechthin abwenden, d. h. ein 
nach § 34 BBauG zulässiges Vorhaben für unzuläs
sig erklären. Das ist nach Ansicht des BVerwG zu 
verneinen.

Das Landschaftsschutzrecht könne als das dem 
Planungsrecht gedanklich nachgeordnete und ihm 
im Range unterlegene Recht nicht eine Landschaft 
unter Schutz stellen, ohne dabei gebührend zu be
rücksichtigen, was das Planungsrecht für diese 
Landschaft nicht nur zulasse, sondern vorsehe. 
Wenn § 34 BBauG Vorhaben innerhalb der im Zu
sammenhang bebauten Ortsteile für zulässig erklä
re, sofern sie der vorhandenen Bebauung nicht wie
dersprechen, liege darin nicht nur eine planungs
rechtliche Regelung der Bebauung, sondern zu
gleich eine in den Rechtsbereich des Landschafts
schutzes hinüberwirkende Aussage darüber, was in
nerhalb eines derartigen Ortsteiles „Landschaft“ 
sei. Eine Landschaftsschutzverordnung, die das 
nicht berücksichtige, verletzte § 34 BBauG. Sie wä
re darüber hinaus auch verfassungsrechtlich be
denklich. Denn der Landschaftsschutz sei zwar Aus
druck der Sozialbindung des Eigentums, aber er sei 
dies doch nur nach Maßgabe der „Situationsgebun
denheit“, d. h. unter der Voraussetzung, daß mit 
seiner Anordnung wirklich nur „Bindungen gel
tend“ gemacht werden, „die sich aus der naturgege
benen Lage des Grundstücks in der Landschaft er
geben“ (BVerwGE 4, 57 (60)). Davon könne aber 
nicht oder zumindest nicht allgemein bei Grund
stücken die Rede sein, die nach § 34 BBauG „unbe
denklich“ bebaut werden dürfen.
Der Argumentation des Urteils ist entgegenzutre
ten. Sie steht in Widerspruch zur relativen Offenheit 
der Regelung ds § 34 BBauG. Die Charakterisie
rung des § 34 BBauG neben dem § 35 Abs. 1 BBauG 
als „Planersatz“20 kann nicht über die Tatsache hin
wegsehen lassen, daß beide Vorschriften im ent
scheidenden Punkt offen sind. Sie lassen offen, wel
ches Gewicht entgegenstehenden öffentlichen Be
langen zukommt. Mit der Vorwegnahme planeri
scher Entscheidungen im Rahmen des Planersatzes 
kann es nicht weit her sein, wenn bei der Prüfung 
der Zulässigkeit von Vorhaben auch im Rahmen des 
§ 34 Abs. 1 BBauG „die Ziele zu beachten sind, die 
mit § 1 Abs. 6 auch der Planung gestellt sind“21 Das 
Bedeutet nichts anderes als daß die Aufgabe der 
Abwägung noch zu leisten ist.
Anfechtbar ist ferner die Festellung des Bundesver
waltungsgerichts, das Landschaftsschutzrecht sei 
dem Planungsrecht gedanklich nochgeordnet und 
diesem im Rang unterlegen. Wenn das Planungs
recht auf Abwägung angelegt ist22, dann kommt es 
auf das Gewicht der widerstreitenden Belange an 
und insoweit kann auch im Rahmen des § 34 BBauG 
das Bauinteresse keinen absoluten Vorrang gegen
über dem Landschaftsschutz beanspruchen, ande
renfalls wäre eine Abwägung sinnlos. Die Abwä
gung der Naturschutzbelange auch gegenüber bo
denrechtlich verankerten Interessen ist bundes
rechtlich Abs. 2 BNatSchG geboten.
Auch in der Rechtssprechung des Bundesverwal
tungsgerichts ist unbestritten, daß sich sonstige öf
fentliche Belange, die einem Bauvorhaben entge
genstehen können, aus dem Landesrecht zu ergeben 
vermögen.23
Ausgeschlossen sind nur landesrechtliche Boden
rechtsregelungen, da der Bundesgesetzgeber die 
Gesetzgebungskompetenz „Bodenrecht“ insoweit 
ausgeschöpft hat.24 Indes sind auch bodenrechtlich 
relevante Belange beachtlich, wenn Sie mit einem 
Enteignungsrecht ausgestattet sind, wie dies das
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Bundesverwaltungsgericht zu einem Uferbauverbot 
ausgesprochen hat.25 Letzteres ist auch in Bezug auf 
Festsetzungen in Landschaftsschutzverordnungen 
der Fall.
Führen bestimmte Festsetzungen zu einem Bauver
bot und liegt hierin eine Enteignung, so ist dies für 
die Wirksamkeit der Verordnung und ihrer Festset
zungen unschädlich, weil alle Landesnaturgesetze in 
der Form sog. salvatorischer Klauseln vorsehen, 
daß nach Enteignungsrecht Entschädigung zu lei
sten ist oder eine Grundstücksübernahme stattfin
det, wenn aufgrund des Naturschutzgesetzes eine 
Maßnahme getroffen ist, die eine Enteignung dar
stellt oder einer solchen gleichkommt, insbesondere 
weil sie eine wesentliche Nutzungsbeschränkung 
darstellt.26
Landschaftsverordnungen sind also rechtlich eben
so effektiv bewehrt, wie ein im Landeswasserrecht 
begründetes Uferbauverbot.
Für die Landschaftsschutzverordnung bedeuten die
se rechtlichen Überlegungen, daß es entscheidend 
auf ihren Regelungsinhalt, ihren Zweck und die 
Schwere der sachlichen Beschränkungen etwa der 
landwirtschaftlichen Nutzungen ankommt. Nicht 
auf den rein formalen Tatbestand des Erlassens ei
ner Verordnung ist abzustellen, sondern auf das Ge
wicht dessen, was sie vorschreibt. Dies kann so 
durchschlagend sein, daß dem Landschaftsschutz
belang der Vorrang gegenüber dem Bauinteresse 
gebührt. Bei dieser Abwägung fällt zwar in die 
Waagschale, daß im ünbeplanten Innenbereich das 
Bauen grundsätzlich gestattet ist und daß der Ge
setzgeber für die im Außenbereich privilegierten 
Vorhaben ebenfalls „sozusagen generell geplant 
hat“27, indes ist damit das Überwiegen eines ande
ren öffentlichen Belangs nicht ausgeschlossen.28 
Der Landschaftsschutzbelang ist folglich durchaus 
in der Lage, sich durchzusetzen, wenn nach der nor
mativen Festlegung des Schützzwecks und der Mit
tel zu seiner Sicherung ein Vorrang bejaht werden 
kann. Die Verordnung mag sogar eigens im Hin
blick auf einen potentiellen Baudruck ergangen 
sein, mit dessen Konfliktstoff sie sich unter Beteili
gung auch der für Bau- und Wirtschaftsangelegen
heiten zuständigen Behörden ex ante auseinander
gesetzt hat.

6. Das Landschaftsschutzgebiet im Fachplanungs
recht

Als typisch für das Fachplanungsrecht sei angeführt: 
das Recht des Verkehrswegebaus, des Wasserbaus 
und des Wege- und Gewässerplans in der Flurberei
nigung. Das Ergebnis dieser Planungen findet sei
nen Niederschlag im Planfeststellungsbeschluß, des
sen formelle und materielle Konzentrationswirkung 
andere an sich notwendige Entscheidungen, wie öf
fentlich-rechtliche Genehmigungen, Erlaubnisse, 
Bewilligungen oder Zustimmungen erübrigt28.
Im Hinblick auf die Landschaftsschutzverordnung 
bedeutet die Konzentrationswirkung, daß lediglich 
Befreiungen von ihren Festsetzungen, also ein Ver
waltungsakt im Sinne des § 31 BNatSchG oder Ge
nehmigungen, die in der Verordnung vorgesehen 
sind, im Rahmen des Planfeststellüngsbeschlusses 
ergehen können. Einer totalen oder partiellen 
Rücknahme der Verordnung selbst steht deren nor
mativer Charakter entgegen. Darüber kann sich ein

Verwaltungsakt nicht hinwegsetzen. Die Rücknah
me darf allein die Behörde vornehmen, die die Ver
ordnung erlassen hat. Actus contrarius kann auch 
wiederum nur eine Verordnung sein.
Für die Naturschutzbehörden ist dies Anlaß, in 
Planfeststellungsverfahren darauf zu achten, daß 
sich Befreiungen von einer Landschaftsschutzver
ordnung im Rahmen des Zulässigen halten. Was in
sofern zulässig ist, ergibt sich aus der Dispensnatur 
des Verwaltungsaktes. Zum Dispens aber existiert 
eine reichhaltige Baurechtsrechtssprechung. Da die 
Interessenlage bei Befreiungen von Festsetzungen 
eines Bebauungsplanes durchaus mit den Befreiun
gen von Ge- oder Verboten einer Landschafts
schutzverordnung vergleichbar ist, können die 
Grundsätze dieser Rechtsprechung unbedenklich 
übernommen werden. Danach sind nur solche Be
freiungen zulässig, die den Charakter, d. h. im Sinne 
des § 31 BBauG die Grundzüge, der normativen Re
gelung nicht ändern.

7. Schluß
Die Chancen, die die Landschaftschutzverordnung 
als Instrument des Feinausgleichs zwischen den Be
langen des Naturschutzes und der Landschaftspfle
ge einerseits und vor allem den agrarwirtschaftli
chen Interessen andererseits bietet, sollten gerade 
jetzt, wo die Agrarpolitik in einer Umbruchphase 
steckt und zunehmend nach einer Honorierung der 
bäuerlichen Leistungen für den Naturschutz und die 
Landschäftspflege gerufen wird, nicht vertan wer
den. Mit Hilfe der Landschaftsschutzverordnung 
könnten dem grobmaschigen Schema der Marktent
lastungen gezielt Richtpunkte eingepflanzt werden, 
die die Landwirtschaft gerade dort zu einer extensi
veren Bewirtschaftung führen, wo dies aus Gründen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege gebo
ten ist.
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